
GEMEINDE KRONSHAGEN

DER BÜRGERMEISTER

Allgemeinverfügung der Gemeinde Kronshagen zur Umbenennung 

von Straßennamen der Gemeinde Kronshagen

Die Benennung von Straßen ist gemäß § 47 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz 

Schleswig-Holstein (StrWG SH) Angelegenheit der Gemeinde.

Die Gemeindevertretung ist gemäß § 6 der Hauptsatzung der Gemeinde 

Kronshagen i.V.m. § 27 Abs. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) für 

die Benennung von Straßen zuständig.

II.

Ich verfüge die Umbenennung des folgenden Straßenteils innerhalb des 

Gemeindegebietes Kronshagen aufgrund des Beschlusses der 

Gemeindevertretung vom 20.02.2024

Gemarkung Alter

Straßenname

Neuer

Straßenname

Flur Flurstücke

Kronshagen Kopperpahler

Allee 1,3,5,7

Rathausmarkt

1,3,5,7,9

19, 23 715, 716, 718,

720, 696, 321,

322, 323, 324,

327, 328, 404, 

408



Die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung erfolgt gemäß § 15 

Abs. 1,4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kronshagen im Internet unter 

www.kronshagen.de und gilt am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt 

gegeben.

Rechtsbehelfs belehrunq

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Kronshagen, der Bürgermeister, 

Kopperpahler Allee 5, 24119 Kronshagen einzulegen.

http://www.kronshagen.de


Kronshagen, 27.02.2024

Ingo Sander 
Bürgermeister

Gemeinde Kronshagen 
Der Bürgermeister

Veröffentlicht gemäß § 15 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kronshagen vom 
01.07.2019 in der derzeit gültigen Fassung.

Kronshagen, 27.02.2024 
Gemeinde Kronshagen 
Der Bürgermeister

Ingo Sander 
Bürgermeister


